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Text 

3. Titel. 

Die Generalversammlung. 

§ 34. 

(1) Die durch das Gesetz oder den Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern vorbehaltenen Beschlüsse 
werden in der Generalversammlung gefaßt, es sei denn, daß sämtliche Gesellschafter sich im einzelnen Falle 
schriftlich mit der zu treffenden Bestimmung oder doch mit der Abstimmung im schriftlichen Wege 
einverstanden erklären. 

(2) Bei der Abstimmung im schriftlichen Wege wird die nach dem Gesetze oder dem Gesellschaftsvertrage 
zu einer Beschlußfassung der Generalversammlung erforderliche Mehrheit nicht nach der Zahl der abgegebenen, 
sondern nach der Gesamtzahl der allen Gesellschaftern zustehenden Stimmen berechnet. 


